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Lindlar, den 21. September 2010  

 
 
EINLADUNG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der unten näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein. Die Tagesordnung 
ist beigefügt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Tagesordnung 
zur 11. Sitzung des 

Gemeinderates 
der Gemeinde Lindlar 

am 05.10.2010 
 

TOP Beratungsgegenstand 
- Öffentlicher Teil - 

1. Feststellung der form- und fristgerechten Einberufung und Beschlussfähigkeit 
des Gemeinderates 

2. Fragestunde für Einwohner 
3. Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates 

vom 07.09.2010 
- öffentliche Sitzung - 

4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
07.09.2010 
- öffentliche Sitzung - 

5. Leitbild „Lindlar 2020“ 

6. Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln 
Planung und Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Frielingsdorf 

7. Ausweisung einer Sonderbaufläche für einen Waldkindergarten 
LXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes 

8. Neubau des Altenzentrums Pfarrer-Braun-Haus auf den Kirchengrundstücken 
Ponywiese 
XII. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 E - Ortskern Lindlar - 

9. Erweiterung der Außenbereichssatzung Unterbüschem 
Antrag vom 19.12.2009 und 12.01.2010 

10. Informationen der Verwaltung 

11. Verschiedenes 

TOP Beratungsgegenstand 
- Nichtöffentlicher Teil - 

12. Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates 
vom 07.09.2010 
- nichtöffentliche Sitzung - 

13. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates vom 
07.09.2010 
- nichtöffentliche Sitzung - 

14. Informationen der Verwaltung 

15. Verschiedenes 
L 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.09.2010 
 
Ratsbüro 

Sitzungsvorlage 
für die 11. Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010 

- öffentliche Sitzung - 

TOP 3: Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des 
Gemeinderates vom 07.09.2010 
- öffentliche Sitzung - 

 
Zu TOP 1- 5: Regularien 
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 6:  
Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln 
Kreis- u. Jugendamtsumlage 2010 
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 7:  
Winterdienst 
hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe  
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 8:  
Umbesetzung von Ausschüssen 
hier: Sozialausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration  
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 9:  
Interkommunale Zusammenarbeit  
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
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Zu TOP 10:  
Informationen der Verwaltung 
 
Zu 10.1.: Stellungnahme zu Klagen von Bürgerinnen und Bürgern der Ge-

meinde Lindlar über längere Wartezeiten und zu Abweisungen bei 
Fachärzten 
Der Obmann der KV Nordrhein, Herr Dr. Aßmann, wurde über die Be-
schwerden informiert. Für den 23.09.2010 ein Gesprächstermin verein-
bart.  

 
Herr Dr. Aßmann ist gerne bereit, in einer der nächsten Sitzungen des 
Rates detailliert auf den heutigen Stand und der künftigen Entwicklung 
der ärztlichen Versorgung  in der Gemeinde Lindlar zu erläutern. 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.10.2010 
 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 5: Leitbild „Lindlar 2020“  

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. April 2008 das Leitbild der Gemeinde 
„Lindlar 2020“ beschlossen. In dem Beschluss ist u. a. aufgeführt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger eingeladen sind, sich aktiv an diesem Prozess zu beteiligen, und zur öffent-
lichen Diskussion sollen insbesondere die zukünftig einmal im Jahr zu veranstaltenden 
Bürgerversammlungen Gelegenheit geben. 
 
Die erste Bürgerversammlung in dieser Angelegenheit hat am 08. Dezember 2009 im 
Kulturzentrum stattgefunden. Die Anregungen und Diskussionsbeiträge sind in der bei-
gefügten Niederschrift zusammengefasst und werden ergänzt durch Anregungen, die 
im Nachgang zur Bürgerversammlung per E-Mail eingegangen sind. Die Unterlagen 
werden hiermit dem Gemeinderat nochmals zur weiteren Beratung und gegebenenfalls 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Im der Ratssitzung vom 13. Juli 2010 wurde vereinbart, das Thema Leitbild 2020 für die 
heutige Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen.  
 
Eine Beschlussfassung erfolgt gegebenenfalls nach Beratung in der Sitzung. 
 
 
 
 
 
 

   

Katrin Hoffer 
Ratsbüro 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.09.2010 
Öffentliche Verkehrsflächen 
und Anlagen 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010  

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 6: Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln 
Planung und Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Frielingsdorf 

Vorberaten im am TOP 
Haupt- und Finanzausschuss  
Gemeinderat 
Haupt- und Finanzausschuss 

07.07.2010 
13.07.2010 
29.09.2010 

7 
8 a 
8 

Sachverhalt: 

Nach der Sitzung des Gemeinderates am 13.07.2010 wurde das Ingenieurbüro Donner 
und Marenbach aus Wiehl seitens der Verwaltung beauftragt, eine Planung für einen 
Kreisverkehrsplatz mit 30 m Durchmesser im Knotenpunkt L 97 Ommerbornstraße / L 
302 Montanusstraße / Corneliusstraße zu erarbeiten. Des Weiteren wurde das Ingeni-
eurbüro gebeten, eine fundierte Kostenschätzung für diese Kreisverkehrsanlage vorzu-
nehmen.  
 
Parallel zu den Planungsarbeiten des Ingenieurbüros Donner und Marenbach hat die 
Verwaltung weiterhin Gespräche mit den Eigentümern des Grundstücks Montanusstra-
ße 25 hinsichtlich des Erwerbs und Abbruchs des älteren Gebäudeteils geführt und in-
zwischen abgeschlossen, damit die Kreisversanlage in der vorgesehenen Größe reali-
siert werden kann.  
 
Auf der Grundlage der vom Ingenieurbüro Donner und Marenbach erstellten Entwurfs-
planung für einen Kreisverkehrsplatz mit 30 m Durchmesser und einer detaillierten Kos-
tenschätzung ergeben sich voraussichtliche Gesamtkosten, einschließlich Grunder-
werb, Gebäudeabbruch- und Entsorgungskosten, Fassadensanierung, Kellerverfüllung / 
Flächenherstellung und sonstigen Nebenkosten, in Höhe von 445.640,00 € brutto. 
 
Der „Förderverein Kreisverkehrsplatz Frielingsdorf“ und die Firma Schmidt + Clemens 
GmbH + Co. KG haben mit Schreiben vom 10.09.2010 bzw. 13.09.2010 ihre verbindli-
che Bereitschaft mitgeteilt, die Realisierung des Kreisverkehrsplatzes sowohl finanziell 
als auch durch die Erbringung von Eigen- und Sachleistungen zu unterstützen. Die im 
Schreiben des „Fördervereins Kreisverkehrsplatz Frielingsdorf“ zugesagten Sach- und 
Eigenleistungen entsprechen in der Höhe den in der Kostenschätzung vom Ingenieur-
büro Donner und Marenbach ermittelten einzelnen Baukosten. 
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Des Weiteren ist die Firma Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG erfreulicher Weise be-
reit, einen alten Lufthammer als Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen, der in der Mit-
te des Kreisels aufgestellt werden soll. Die Aufarbeitung des Hammers, die Demontage 
in Kaiserau, die Montage in Frielingsdorf sowie die Krangestellung und den Transport 
übernimmt die Firma Schmidt u. Clemens GmbH + Co. KG mit einem von ihr bezifferten 
Gegenwert in Höhe von weiteren ca. 10.000,00 €. 
 
Zum vorgenannten Sachverhalt wird auch auf die entsprechenden Anlagen 1 bis 4 zur 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.09.2010 (Top 8) verwiesen. 
 
Der Landesbetrieb Straßenbau hat zur Aufstellung des alten Lufthammers im Innenkreis 
bereits sein grundsätzliches Einverständnis signalisiert, wobei Einzelheiten noch zu ei-
nem spätern Zeitpunkt zu klären sind. 
 
Unter Berücksichtigung der zugesagten Bargeld- und Sachleistungen sowie der avisier-
ten Haushaltsmittel der Gemeinde in Höhe von bis zu 140.000,00 €, stellt sich die Fi-
nanzierung des Kreisverkehrsplatzes wie folgt dar: 
 
 
Bau- und Nebenkosten Kreisverkehrsplatz        336.000,00 € brutto 
 
Grunderwerb, Gebäudeabbruch und Entsorgung, Fassadensanierung, 
Kellerverfüllung / Flächenherstellung sowie sonstige Nebenkosten 
 
Gesamtbaukosten 
 
 

  109.640,00 € brutto 
 
 
   445.640,00 € brutto 

Bargeld- u. Sachleistungen des „Fördervereins Kreisverkehrsplatz Frie-
lingsdorf“  
 

-   80.898,00 € brutto 

Baukostenzuschuss Firma Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG 
 

-   40.000,00 € brutto 

Baukostenzuschuss Investor REWE Markt 
 

- 180.000,00 € brutto 

Bereitgestellte Haushaltsmittel Gemeinde 
 

- 140.000,00 € brutto 

Derzeit verbleibende Unterdeckung       4.742,00 € brutto 
    ============== 

  
 
 
Trotz der jetzt ermittelten höheren (und erklärbaren) Gesamtinvestitionskosten für die 
Kreisverkehrsanlage gegenüber der von der Verwaltung ohne Planungsgrundlagen vor-
läufig grob geschätzten Kosten (rd. 390.000,00 € brutto) ist es durch das Engagement 
des „Fördervereins Kreisverkehrsplatz Frielingsdorf“ und die Großzügigkeit zahlreicher 
Sponsoren gelungen, insbesondere der Firma Schmidt + Clemens + Co. KG, die Finan-
zierung des Kreisverkehrsplatzes nahezu vollständig sicher zu stellen. Der noch zu de-
ckende Fehlbetrag beläuft sich damit auf lediglich 4.742,00 €. 
 
Die Corneliusstraße muss zwangsläufig im Zuge der Erstellung des Kreisverkehrsplat-
zes auf einer Länge von ca. 45 m ebenfalls saniert und instand gesetzt werden. Die 
hierfür anfallenden Kosten sind in den o. g. Gesamtbaukosten enthalten. Schon heute 
liegt dort ein schlechter Fahrbahnoberflächenzustand vor. Die Verwaltung schlägt des-
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halb vor, dass im Vorgriff auf zukünftig anstehende Deckensanierungsarbeiten in die-
sem Bereich die noch fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 4.742,00 € außerplanmä-
ßig über die Kostenstelle 15401 „Gemeindestraßen“, Sachkonto 523200 „Unterhaltung 
Infrastrukturvermögen“, zur Verfügung gestellt werden.  
 
Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.09.2010 
zu TOP 8 unterbreitet die Verwaltung folgenden 
 

Beschlussvorschlag: 

Für die Planung und den Bau eines Kreisverkehrsplatzes in Frielingsdorf mit einem 
Durchmesser von 30 m im Knotenpunkt L 97 Ommerbornstraße / L 302 Montanusstaße 
/ Corneliusstraße werden außerplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 445.640,00 € 
zur Verfügung zu gestellt. 
 
Die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt über die Investitionsnr. 
5000069 „Allgemeiner Grunderwerb“ in Höhe von 140.000,00 €, über die Kostenstelle  
15401 „Gemeindestraßen“, Sachkonto 523200 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“ in 
Höhe von 4.742,00 € und über Zuschüsse „Dritter“ in Höhe von 255.400,00 € sowie 
durch Sachleistungen des „Fördervereins Kreisverkehrsplatz Frielingsdorf“ mit einem 
Gegenwert in Höhe von 45.498,00 €.  
 
 
 
 
 
 
_____________________               _______________________ 
Ralf Urspruch                                   Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Fachleiter                                         Bürgermeister  
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.09 .2010 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 21.09.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 7: Ausweisung einer Sonderbaufläche für einen Waldkindergarten 
LXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Vorberaten im am TOP 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

27.04.2010 
23.06.2010 
21.09.2010 

13a 
16.1 
17 

Sachverhalt: 

Für die Beratung ist die Vorlage zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 
21.09.2010, TOP 17 zu verwenden. In der Sitzung des Gemeinderates wird die Verfah-
rensakte bereitgehalten. 
 
Das Verfahren zur LXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich Unterheili-
genhoven wurde nach § 13 BauGB durchgeführt. Die Auslegung der Planung erfolgte in 
der Zeit vom 30.07.2010 bis 31.08.2010. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Anregungen und Bedenken zur Planung wurden nicht vorgetragen. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, TOP 
17, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

Beschlussvorschlag: 

Die LXVII. Änderung des Flächennutzungsplanes, Bereich Unterheiligenhoven wird be-
schlossen. 

 

     

Günther Kappe  Petric Newrzella 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 

 



Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.09.2010 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 8: Neubau des Altenzentrums Pfarrer-Braun-Haus auf den Kirchen-
grundstücken Ponywiese 
XII. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 E - Ortskern Lindlar - 

Vorberaten im am TOP 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

17.10.2007 
15.12.2009 
09.03.2010 
23.06.2010 
21.09.2010 

18 
12.2 
7 
9 
5 

Sachverhalt: 

Für die Beratung ist die Vorlage zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 
21.09.2010, TOP 5 zu verwenden. In der Sitzung des Gemeinderates wird die Verfah-
rensakte bereitgehalten. 
 
Bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes und der Begründung (Anlage 1)zeigte sich, 
dass die Erschließung und Anbindung an die Dr. Meinerzhagen-Straße sehr schwierig 
ist. Der Investor, Deutschordens-Wohnstift Conrad-Adenauer e. V., hat die Ingenieurge-
sellschaft Stolz mbH aus Düsseldorf beauftragt eine verkehrliche Untersuchung zum 
Neubau des Altenzentrums in Lindlar zu erarbeiten. Eine Kopie des Gutachtens wurde 
nach Versendung der Einladung zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss jeder 
Fraktion überlassen.  
 
Das Verkehrsaufkommen der vorgesehenen Stellplatzanlage auf dem Kirchengrund-
stück hält sich in sehr engen Grenzen. 
 
Eine sichere Querung der Dr. Meinerzhagen-Straße für Senioren ist im Schutz der Sig-
nalanlage am Knotenpunkt mit der Korbstraße möglich. Die innere Fußwegeführung auf 
dem Grundstück des Altenzentrums soll so erfolgen, dass der Querungspunkt leicht 
erreichbar ist. 
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Die verkehrliche Untersuchung zeigt weiter, dass, bedingt durch das geringe Ver-
kehrsaufkommen, die Anlage eines Kreisverkehrs oder einer lichtsignalgesteuerten 
Kreuzung nicht erforderlich ist und eine Linksabbiegespur zur Erschließung ausreicht.  
 
Auf der Grundlage der verkehrlichen Untersuchung wurde in Zusammenarbeit zwischen 
dem Büro Stolz und dem Landesbetrieb Straßen ein Entwurf zur Anbindung des Alten-
zentrums an die Dr. Meinerzhagen-Straße geschaffen. Der Entwurf des Landesbetrie-
bes Straßen (Anlage 2) zeigt, dass sowohl das Altenzentrum als auch der Parkplatz 
(Marktplatz) sicher anfahrbar ist. In beiden Bereichen wird die Vorfahrtsregelung durch 
abgesenkten Bordstein geregelt. Auch die Anbindung des Stichweges Mühlenseite 
bleibt erhalten. Auf der Grundlage des Planungskonzeptes vom 26.07.2010 wurde ein 
Gestaltungsvorschlag durch die Ingenieurgesellschaft Stolz mbH erarbeitet (Anlage 3). 
 
Die verkehrliche Untersuchung des Vorschlags des Landesbetriebes Straßen vom 
26.07.2010 und der Gestaltungsvorschlag der Ingenieurgesellschaft Stolz vom 
28.07.2010 wurden dem Oberbergischen Kreis und seinen Ämtern zur Prüfung und Be-
ratung überlassen. 
 
Mit Schreiben vom 04.08.2010 und 12.08.2010 (Anlage 4) übersendet der Oberbergi-
sche Kreis eine Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 20 E – Ortskern Lindlar -, XII. 
Änderung. 
 
Auch der Oberbergische Kreis und seine Ämter haben keine Einwände gegen die jetzt 
geplante Erschließung des Altenzentrums. Die Begründung und die Festsetzungen zum 
Bebauungsplan sind daher entsprechend anzupassen. 
 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 05, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

1. Beschlussvorschlag: 

Die Erschließung des Kirchengrundstückes „Ponywiese“ erfolgt durch eine Linksabbie-
gespur, auf der Grundlage der Gestaltungsvorschläge gemäß Anlagen 2 + 3 der Vorla-
ge. 

Der Bau der Linksabbiegespur ist durch eine Vereinbarung zwischem dem Investor und 
dem Landesbetrieb Straßen NRW zu sichern. 

Auf die Forderung des Landesbetriebes Straßen NRW, dass zur fußläufigen Querung 
der L 299 die vorhandene Ampelanlage an der Einmündung Korbstraße genutzt werden 
soll, ist in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Investor hin-
zuweisen. 

Der Bebauungsplan wird erst in Kraft gesetzt, wenn die Vereinbarung zwischen Landes-
betrieb NRW und dem Investor unterzeichnet ist. 
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Entsprechend der Stellungnahme des Oberbergischen Kreises vom 04.08.2010 (Anlage 
4) wird auf den Artenschutz hingewiesen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter sollten die größeren Bäume auf dem Grundstück untersucht werden auf 
Höhlen und mögliche Nistplätze von Fledermäusen und andere unter Schutz stehenden 
Tieren. Da die größeren Bäume auf dem Grundstück bereits in den letzten Wintermona-
ten abgeholzt und abgefahren wurden, ist diese Prüfung nicht mehr möglich. Zudem 
wird festgestellt, dass auch bisher ein umfangreiches Baurecht auf dem Grundstück 
bestand. Die jetzt geplanten Änderungen des Bebauungsplanes führen zu keinem wei-
teren Eingriff. 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 05, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

2. Beschlußvorschlag: 

Eine artenschutzfachliche Kurzeinschätzung ist nicht mehr möglich, da der ältere 
Baumbestand auf dem Grundstück bereits im letzten Winter abgeholzt wurde. In die 
Begründung wird aufgenommen, dass die Freimachung des Baugrundstückes von 
Bewuchs und Mutterboden möglichst in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar er-
folgen soll. 

Stellungnahme eines Bürgers zur Anbindung des Stichweges Mühlenseite (Anlage 5). 

Mit Bürgerschreiben vom 30.06.2010 wird darauf hingewiesen, dass der Stichweg Mühlen-
seite auch zukünftig eine direkte Anbindung an die Dr. Meinerzhagen-Str. erhalten muss. 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 05, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

3. Beschlussvorschlag: 

Die Entwürfe zur Anbindung des geplanten Altenzentrums sehen den Erhalt der un-
gehinderten Zufahrt zur Dr. Meinerzhagen-Str. auch von dem Stichweg Mühlenseite 
vor. Zur Sicherung dieser Baumaßnahme wird der Bauträger mit dem Landesbetrieb 
Straßen NRW eine Vereinbarung treffen. Diese Vereinbarung wird der Gemeinde 
Lindlar vor Rechtskraft des Bebauungsplanes in Kopie übergeben. 

Für die Realisierung der Anbindung des Altenzentrums an die Dr. Meinerzhagen-Str. 
wird ein kleiner Teil aus dem Grundstück 234, welches im Besitz der Gemeinde Lindlar 
ist, benötigt. Dieser Grundstücksteil soll dem Investor verkauft werden. Der Verkauf fällt 
in die Zuständigkeit des Bürgermeisters. 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 05, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 



 

11. Sitzung Gemeinderat 05.10.2010 TOP 08 Neubau Pfarrer-Braun-Haus, BP Nr. 20 E, XII. Änd.doc 

4

4. Beschlussvorschlag: 

Gemäß § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des ErbStRG vom 
24.12.2008 (BGBI.   I S. 3018 ff) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994. (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur 
Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der Städte, Ge-
meinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2004 (GV NRW S. 96) wird 
der Bebauungsplan Nr. 20 E – Ortskern Lindlar -, XII. Änderung -, bestehend aus 
Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. 
 

 

 

 

 

     

Günther Kappe  Petric Newrzella 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 17.09.2010 
 
Bauen, Planen, Umwelt, 
Denkmalschutz 
Ka/We 

Sitzungsvorlage 
für die Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010 

 
- öffentliche Sitzung - 

TOP 9: Erweiterung der Außenbereichssatzung Unterbüschem 
Antrag vom 19.12.2009 und 12.01.2010 

Vorberaten im am TOP 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 

18.02.2010 
21.09.2010 

06 
08 

 

Sachverhalt: 

Für die Beratung ist die Vorlage zum Bau-, Planungs- und Umweltausschuss vom 
21.09.2010, TOP 8 zu verwenden. In der Sitzung des Gemeinderates wird die Verfah-
rensakte bereitgehalten. 
 
Entsprechend dem Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 
18.02.2010 wurde das Verfahren zur Erweiterung der Außenbereichssatzung Unterbü-
schem eingeleitet und durchgeführt. Die Auslegung der Planung erfolgte in der Zeit vom 
03.05.2010 bis einschließlich 04.06.2010. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher 
Belange beteiligt. Folgende Stellungnahmen wurden vorgetragen: 
 
Aggerverband, Schreiben vom 27.05.2010 (Anlage 1) 
Der Aggerverband teilt mit, dass das Plangebiet nicht im gültigen Netzplan der Kläran-
lage Lindlar-Bruch enthalten ist. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 08, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

1. Beschlussvorschlag: 

Die anfallenden Abwässer aus dem Ort Unterbüschem werden heute bereits ü-
ber das bestehende Kanalnetz der Kläranlage Linde-Bruch zugeführt. Es ist be-
absichtigt, bei der nächsten Überarbeitung des Netzplanes auch den Ort Unter-
büschem aufzunehmen. 
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Oberbergischer Kreis, Schreiben vom 04.07.2010 (Anlage 2) 
 
Der Oberbergische Kreis regt an, aus Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes 
das bestehende Wohnhaus Unterbüschem Nr. 66, welches mit dem landwirtschaftlichen 
Betrieb direkt verbunden ist, nicht in die Satzung einzubeziehen. 
 

Aus brandschutztechnischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass für eine ausreichende 
Löschwasserversorgung zu sorgen ist. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 08, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

2. Beschlussvorschlag: 

Die Anregung des Oberbergischen Kreises wird zur Kenntnis genommen. Das 
Gebäude Unterbüschem Nr. 66 wird schon jetzt als Wohnhaus genutzt. Die jetzi-
gen Nutzer, als auch evtl. zukünftige Bewohner sind sich bewusst, in unmittelba-
rer Nähe einer landwirtschaftlichen Nutzung (hier Reitanlage) zu wohnen. 

  
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am 
21.09.2010, TOP 08, unterbreitet die Verwaltung dem Gemeinderat folgenden 

3. Beschlussvorschlag: 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB i. d. F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des ErbStRG vom 
24.12.2008 (BGBI.   I S. 3018 ff) in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994. (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Ge-
setzes zur Stärkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit der 
Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 03.02.2004 (GV 
NRW S. 96) wird die Änderung der Außenbereichssatzung als Satzung be-
schlossen. 

 
 
 

 
 
 
 

     

Günther Kappe  Petric Newrzella 
Fachleiter 

 Dr. Hermann-Josef Tebroke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Lindlar Lindlar, 21.09.2010 
 
Ratsbüro 

Sitzungsvorlage 
für die 11.Sitzung des  

Gemeinderates 
am 05.10.2010 

 
- nichtöffentliche Sitzung - 

TOP 12: Berichterstattung über die Durchführung der Beschlüsse des  
Gemeinderates vom 07.09.2010 
- nichtöffentliche Sitzung - 

 
Zu TOP 12 - 13:   
Regularien 
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 14:  
Informationen der Verwaltung  
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
 
 
Zu TOP 15:   
Verschiedenes 
Eine Berichterstattung kann entfallen. 
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